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302 Georg Rüth . Kap . IV. Eisenkonstruktionen.

Des weiteren wären noch die Zierleisteneisen zu erwähnen , die nur dekorativen
Zwecken dienen.

4. Buckelplatten und Tonnenbleche . Die Buckelplatten , auch Trogbleche ge¬
nannt (Abb . 28), werden aus Flußeisen hergestellt und sind nach Art der Klostergewölbe

Abb . 28. Buckelplatte.
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und einer Blechstärke von 5 bis 10 mm . An jeder
Seite besitzen sie einen ebenen Rand von 60 bis
80 mm Breite zum Aufnieten auf die Träger ; sie
sind in quadratischer , rechteckiger , trapezförmiger
und , auf besondere Bestellung , auch in drei- und viel¬
eckiger Form zu haben . Die Seitenlängen schwanken
zwischen 0,5 und 2,0 m ; doch soll man die Grund¬
fläche nicht über 2 bis 2,25 qm wählen , da die Platten
sonst zu unhandlich werden . Die Buckelplatten
dienen hauptsächlich zur Herstellung von Abdeckungen,
besonders zum Belegen eiserner Brücken.

Die Tonnenbleche , die auch Hängebleche
heißen , sind nach Art der flachen Kappen mit einem
Stich von | bis ^ aus Flußeisen geformt . Sie werden
ähnlich wie die Buckelplatten zu Abdeckungen benutzt

und sind in rechteckiger Grundform in allen Abmessungen , von 0,5 bis 3,0 m Länge
und 0,5 bis 2,0 m Breite , in Blechstärken von 5 bis 10 mm zu haben . Zum Auflagern
und Annieten besitzen sie an jeder Längsseite einen ebenen Rand von 60 bis 80 mm
Breite.

5. Riffelbleche oder gerippte Bleche . Abb . 29 bis 32 sind ebene Bleche , die auf
der einen Seite mit geradlinigen , sich schräg (Abb . 29) oder rechtwinkelig (Abb . 31)

kreuzenden Erhöhungen , Riffeln genannt , versehen
Abb. 29 bis 32. Riffelbleche. sind. Die Riffeln werden in 1,5 bis 3 mm Höhe und

4 bis 5 mm Breite hergestellt . Die Blechstärke selbst
richtet sich nach der erforderlichen Tragfähigkeit der
Bleche , die zu Belagzwecken und Abdeckungen aller
Art benutzt werden . Die Riffeln sollen die Oberfläche
rauh gestalten , um ein Ausgleiten möglichst zu ver¬
hindern . Ähnliche Verwendung finden auch die
Warzenbleche , bei denen die Oberfläche nicht

durch Riffeln, sondern durch warzenförmige Erhöhungen rauh gehalten wird.
6. Wellbleche werden meist durch Wellung von Feinblech in verschiedenen Tafel¬

größen hergestellt und dann schwarz , gestrichen oder verbleit , meist aber verzinkt in
den Handel gebracht . Das Wellblech kommt in zwei
Formen zur Verwendung : Als flaches Wellblech mit
geringerer oder als Trägerwellblech mit größerer
Tragfähigkeit.

Beim flachen Wellblech (Abb . 33) ist die Wellen¬
höhe h kleiner als die halbe Wellenbreite . Es wird
hauptsächlich zu Dachdeckungen benutzt und ist in

Tafeln von 0,65 bis 0,95 m Breite und 2,0 bis 3,0 m Länge , mit Preisaufschlag auch
bis 6,0 m, in Stärken von 5 bis 12,5 mm erhältlich.

Trägerwellblech (Abb . 34), bei dem die Wellenhöhe gleich oder größer als die
halbe Wellenbreite ist , findet besonders bei Deckenkonstruktionen und Wellblech-
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Abb . 33. Flaches Wellblech.
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konstruktionen reichliche Anwendung -, dagegen zur Dachdeckung nur bei größeren
Pfettenabständen . Die gewöhnliche Tafellänge ist 3,0 bis 4,0 m, die größte Länge 6,0 m;
die Tafelbreite richtet sich nach dem Profil und schwankt zwischen
0,45 und 0,9 m, die erhältlichen Blechstärken sind 1 bis 5 mm . Abb-34- Trägerwellblech.
Das Trägerwellblech wird gerade oder gewölbt (bombiert ) benutzt . |—* —A
Gewölbtes Wellblech trägt bei gleichmäßiger Belastung und
bei einem Stich von ~ bis ^ (wegen der gewölbartigen Wir - - Li -LT-L.1.1.TT —h.
kungsweise) etwa das 8 bis iofache der zulässigen Last des ge¬
raden Wellblechs.

§ 7 . Die Prüfung des Eisens . Die Eigenschaften , die das zu baulicher Ver¬
wendung kommende Eisen erfüllen soll, und die Prüfung des Eisens auf diese erforder¬
lichen Eigenschaften sind festgelegt in den vom Vereine deutscher Eisenhüttenleute auf¬
gestellten »Vorschriften für die Lieferung von Eisen und Stahl « 7).

Mit diesen Vorschriften stimmen die auf S. 293 schon erwähnten »Normalbedingungen
für die Lieferung von Eisenkonstruktionen für Brücken - und Hochbau « 8j, soweit an¬
gängig , überein . In diesen Normalbedingungen heißt es unter I. das Prüfungsverfahren:
»Für die Beurteilung des Materials sind Zerreiß - , Biege - und Bearbeitungsproben
maßgebend . Mit sichtbaren Fehlem behaftete Probestäbe dürfen nicht verwendet
werden.

Die Stäbe für Zerreißproben sind von dem zu untersuchenden Eisen kalt abzu¬
trennen und kalt zu bearbeiten . Die Wirkungen etwaigen Scherenschnitts , sowie des
Auslochens oder Aushauens sind zuverlässig zu beseitigen . Ausglühen ist, wenn das
Gebrauchsstück nicht ebenfalls ausgeglüht wird , zu unterlassen.

Auf den Probestäben ist die Walzhaut möglichst zu belassen.
Die Probestäbe sollen in der Regel eine Versuchslänge von 200 mm bei 300 bis

500 qmm Querschnitt haben . Bei Rundstäben von weniger als 20 mm Durchmesser ist
die Versuchslänge gleich dem zehnfachen Durchmesser . Über die Versuchslänge hinaus
haben die Probestäbe nach beiden Seiten noch auf je 10 mm Länge den gleichen Quer¬
schnitt.

Wenn bei Ausführung der Probe der Bruch außerhalb des mittleren Drittels der
Versuchslänge des Stabes erfolgt , so ist die Probe zu wiederholen , falls die Dehnung
ungenügend ausfällt.

Die Zerreißmaschinen müssen leicht und sicher auf ihre Richtigkeit geprüft werden
können.

Zu Biegeproben sind Materialstreifen von 30 bis 50 mm Breite oder Rundeisen¬
stäbe von einer der Verwendung entsprechenden Dicke zu benutzen . Die Probestücke
müssen auf kaltem Wege abgetrennt werden . Die Kanten der Streifen sind abzu¬
runden.«

Näheres über die einzelnen Probearten für die verschiedenen Eisensorten ist aus den
angegebenen Quellen ersichtlich.

B. Die Grundlagen für die Berechnung der Eisenkonstruktionen.
§ 8 . Aufgabe und Wesen der Berechnung . Die Aufgabe der Berechnung

der Hochbaukonstruktionen beruht auf den Gesetzen des Gleichgewichts und besteht in
der Untersuchung der Bedingungen , die erfüllt sein müssen , damit die Konstruktionen

7) Zu beziehen vom Kommissionsverlage von August Bagel in Düsseldorf.
8) Zu beziehen von W. Ernst & Sohn , Berlin W., Wilhelmstr . 90.
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